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>Afrikanische Krise< 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Die kritische Wirtschaftslage in Afrika: 
Aktionsprogramm der Vereinten Nationen 
für die wirtschaftliche Gesundung und 
Entwicklung Afrikas (1986-1990). - Re
solution 42/163 vom 8. Dezember 1987 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 39/29 

vom 3.Dezember 1984, 40/40 vom 2.De
zember 1985, S-13/2 vom l.Juni 1986 mit 
dem im Anhang enthaltenen Aktionspro
gramm der Vereinten Nationen für die 
wirtschaftliche Gesundung und Entwick
lung Afrikas (1986-1990) sowie 41/29 vom 
31. Oktober 1986, 

— nach Behandlung des Sachstandsberichts 
des Generalsekretärs über die Durchfüh
rung des Aktionsprogramms der Vereinten 
Nationen für die wirtschaftliche Gesun
dung und Entwicklung Afrikas (1986 — 
1990), 

— in Anerkennung der beträchtlichen An
strengungen und Opfer der afrikanischen 
Länder, die ihre Verpflichtungen nach dem 
Aktionsprogramm oft unter hohen sozialen 
und politischen Kosten erfüllt haben, so
wie ihres Willens, diese Reformbemühun
gen fortzusetzen, 

— mit Dank Kenntnis nehmend von den In
itiativen, Vorschlägen und Bemühungen 
derjenigen Geberländer und multilatera
len Finanz- und Entwicklungsinstitutio
nen, die afrikanischen Ländern bei der 
Durchführung des Aktionsprogramms hel
fen, und betonend, daß die Bemühungen 
fortgesetzt und diese Initiativen, Vorschlä
ge und Bemühungen unverzüglich in kon
krete Aktionen und Maßnahmen umgesetzt 
werden müssen, 

— mit Besorgnis feststellend, daß die bisheri
ge Reaktion der internationalen Gemein
schaft nicht ausgereicht hat, um die Wir
kung der beträchtlichen Hemmnisse abzu
schwächen, die sich den Bemühungen der 
afrikanischen Länder um die Durchfüh
rung des Aktionsprogramms entgegenstel
len, 

— besorgt darüber; daß die Wirtschaftslage 
in Afrika nach wie vor kritisch ist, 

— zutiefst besorgt darüber, daß sich die Poli
t ik der politischen und wirtschaftlichen 
Destabilisierung und die Angriffshandlun
gen des südafrikanischen Regimes weiter
hin nachteilig auf die Lage im Südlichen 
Afrika auswirken und so die Durchfüh
rung des Aktionsprogramms untergraben, 

— nachdrücklich darauf hinweisend, daß ein 
enger Zusammenhang besteht zwischen 
den Entwicklungsaussichten und den Afr i 
ka zur Verfügung stehenden externen Mit
teln, einschließlich der Gewährung exter
ner Hilfe zu weicheren Bedingungen, den 
Exporterlösen, insbesondere aus dem Ex
port von Rohstoffen, der Fähigkeit zur 
Schuldendienstleistung und den Politiken 
eines Landes zur Mobilisierung und Nut
zung seiner Ressourcen, 

— in Anbetracht der weiterhin bestehenden 
Verpflichtung auf die in Ziffer 13 des Ak
tionsprogramms geschilderte gemeinsame 
Ausgangsbasis und unter Hinweis auf Zif
fer 113 des Berichts des Generalsekre
tärs, 

— sich dessen bewußt, daß eine große Anzahl 
afrikanischer Länder noch immer von Na

turkatastrophen heimgesucht wird, insbe
sondere von Dürre und Wüstenbildung so
wie Wander- und Feldheuschreckenpla
gen, die die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung ernstlich behindern, 

— in der Erkenntnis, daß sich die nach wie 
vor ungünstige Entwicklung des interna
tionalen Wirtschaftsklimas nachteilig auf 
die Durchführung des Aktionsprogramms 
auswirkt, 

— mit Bedauern darüber, daß sich die Lage 
der meisten afrikanischen Länder in bezug 
auf ihre Auslandsverschuldung trotz der 
auf nationaler und internationaler Ebene 
getroffenen Maßnahmen weiter ver
schlechtert, und in der Erkenntnis, daß die 
Bemühungen um weitere innovative An
sätze, bei denen das Schwergewicht auf 
Zielsetzungen einer langfristigen, sich 
selbst tragenden Entwicklung und der ge
meinsamen Verantwortung aller Beteilig
ten liegt, fortgesetzt werden müssen, damit 
wirksame und dauerhafte Lösungen für 
die wirtschaftlichen und finanziellen Pro
bleme und die Schuldenprobleme der afri
kanischen Länder gefunden werden, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des General
sekretärs und erkennt in diesem Zusam
menhang die verschiedenen Initiativen an, 
die dieser auf Grund des Mandats ergriffen 
hat, das ihm im Aktionsprogramm der Ver
einten Nationen für die wirtschaftliche 
Gesundung und Entwicklung Afrikas 
(1986 — 1990) übertragen worden ist, so 
auch die Einsetzung der Beratenden Grup
pe für Mittelzuflüsse nach Afrika; 

2. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen 
der Gebergemeinschaft und den Maßnah
men der internationalen Institutionen zur 
Durchführung des Aktionsprogramms, 
stellt jedoch mit Besorgnis fest, daß die in
ternationale Gemeinschaft bislang noch 
nicht in der Lage war, genügend Ressour
cen für die Unterstützung und Ergänzung 
der afrikanischen Entwicklungsbemühun
gen zur Verfügung zu stellen; 

3. spricht den afrikanischen Ländern, die 
sich unter Einsatz aller Kräfte um die 
Durchführung des Aktionsprogramms be
müht haben, ihre Anerkennung aus, betont 
die Notwendigkeit seiner weiteren Durch
führung und begrüßt die anhaltende Ent
schlossenheit dieser Länder, ihren Ver
pflichtungen nachzukommen, so auch hin
sichtlich der im Aktionsprogramm vorge
sehenen Reformbemühungen; 

4. erklärt erneut, daß das Aktionsprogramm, 
das auf gegenseitigen Verpflichtungen und 
geteilter Verantwortung beruht, nur 
durchgeführt werden kann, wenn sich alle 
Beteiligten an ihre Verpflichtungen halten 
und ihren Verantwortlichkeiten entspre
chend nachkommen, und bekräftigt in die
sem Zusammenhang die Entschlossenheit 
aller Beteiligten, sich auch weiterhin an 
ihre Verpflichtungen aus dem Programm 
zu halten; 

? bedauert, daß der Nettoressourcenzufluß 
an die afrikanischen Länder real insge
samt zurückgegangen ist, während sich 
gleichzeitig ihre Austauschrelationen 
(terms of trade) verschlechtert haben, ihre 
Rohstoffexporterlöse beträchtlich zurück
gegangen sind und ihre Schuldendienst-
verpflichtungen wesentlich zugenommen 
haben; 

6. stellt mit Besorgnis fest, daß einige afrika
nische Länder derzeit Nettoüberweiser 

von Ressourcen an bestimmte multilatera
le Finanzinstitutionen sind; 

7. fordert die Geberländer in diesem Zusam
menhang auf, die multilateralen Finanz-
und Entwicklungsinstitutionen weiter zu 
unterstützen, damit sie den afrikanischen 
Ländern mehr Ressourcen zur Verfügung 
stellen und bessere Möglichkeiten für fle
xible und wirksame Maßnahmen schaffen 
können, die den afrikanischen Ländern 
unter gebührender Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen, sozialen und entwick
lungsspezifischen Bedürfnisse eines jeden 
Landes helfen sollen, mit ihren finanziel
len Verpflichtungen zurechtzukommen, 
und nimmt in dieser Hinsicht zur Kennt
nis, daß der Internationale Währungsfonds 
derzeit eine eingehende Untersuchung der 
Anpassungsprogramme und der sie abstüt
zenden Vereinbarungen, einschließlich ei
ner umfassenden Überprüfung der Kondi-
tionalität, vornimmt; 

8. fordert die internationale Gemeinschaft 
auf, sich verstärkt darum zu bemühen, daß 
die erforderlichen Ressourcen in die afri
kanischen Länder fließen, und unter
streicht die Wichtigkeit einer umgehenden 
Erhöhung der öffentlichen Entwicklungs
hilfe an Afrika wie auch die Notwendigkeit 
von Bemühungen aller Länder um die 
Schaffung der Bedingungen und Voraus
setzungen, die den Zufluß von nichtkon-
zessionären Mitteln fördern, damit die mit 
dem Aktionsprogramm eingegangenen 
Verpflichtungen möglichst bald erfüllt 
werden, wobei bis zur Halbzeitüberprü
fung des Aktionsprogramms im Jahr 1988 
Fortschritte in dieser Hinsicht verzeichnet 
werden sollten; 

9. begrüßt es, daß bei der Durchführung des 
Aktionsprogramms bereits bestehende 
subregionale Wirtschaftsgruppierungen in 
Afrika herangezogen werden, und bittet 
die Gebergemeinschaft, die multilateralen 
Institutionen sowie die operativen Organe 
des Systems der Vereinten Nationen, Mit 
tel für Projekte und Programme bereitzu
stellen, die in den Schwerpunktbereichen 
des Programms auf subregionaler Ebene 
identifiziert worden sind; 

10. bittet nachdrücklich die internationale 
Gemeinschaft, insbesondere die Gläubi
gerländer, bei der Entscheidung über die 
Umschuldungsbedingungen die Entwick-
lungs- und Investitionsbedürfnisse der 
afrikanischen Länder sowie die Rückzah
lungskapazität eines jeden Landes, seine 
Exporterlöse, seinen Einfuhrbedarf und 
externe Ressourcenzuflüsse zu berücksich
tigen, und dafür Sorge zu tragen, daß diese 
Bedingungen nicht den Zufluß weiterer 
Ressourcen ausschließen; 

11. fordert die internationale Gemeinschaft 
auf, sich unter anderem im Rahmen des 
Pariser Klubs weiter um angemessene Um
schuldungsbedingungen und gegebenen
falls andere wirksame Schuldenerleichte
rungsmaßnahmen für die afrikanischen 
Länder zu bemühen, die wachstumsorien
tierte Anpassungs- und Reformanstren
gungen unternehmen, insbesondere für die 
ärmsten und am schwersten verschuldeten 
unter ihnen rückwirkend eine Anpassung 
der Konditionen, so auch durch Umwand
lung der öffentlichen Entwicklungshilfe
kredite in Zuschüsse oder durch ähnliche 
Maßnahmen mit gleicher Wirkung, wie 
auch der Erwägung der Möglichkeit, die 
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für ihre bisherigen Schulden geltenden 
Zinssätze zu senken; 

12. appelliert an die internationale Gemein
schaft, sich im Hinblick auf die effektive 
Bewältigung der Probleme im Rohstoffbe-
reich um dauerhafte Lösungen zu bemü
hen, mit dem Ziel 
a) eines besseren Funktionierens der Roh

stoffmärkte und der Herbeiführung sta
biler, besser vorhersagbarer Bedingun
gen auf dem Gebiet des Rohstoffhan
dels, einschließlich der Vermeidung ex
zessiver Preisschwankungen; 

b) einer entsprechenden Breitenstreuung 
der Ressourcen für die Diversifizierung 
und Einbeziehung in die Verarbeitung, 
die Vermarktung, die Verteilung und 
den Transport der Rohstoffe der afrika
nischen Länder; 

c) besserer Marktzugangsbedingungen für 
Rohstoffe, an deren Export die afrikani
schen Länder interessiert sind; 

d) der Förderung von Diversifizierungs
programmen im Kontext einer wachs
tumsorientierten Strukturanpassung 
unter voller Berücksichtigung der Ent
wicklungsziele eines jeden Landes so
wie langfristiger Erwägungen aller 
Länder in bezug auf einen dynamischen 
komparativen Vorteil; 

13. fordert die internationale Gemeinschaft 
auf, den Ländern des Südlichen Afrika 
vorrangig humanitäre, wirtschaftliche und 
finanzielle Hilfe zu gewähren; 

14. beschließt, als am besten geeigneten Vor
bereitungsmechanismus für die Überprü
fung und Bewertung des Aktionspro
gramms einen Ad-hoc-Plenarausschuß der 
Generalversammlung einzusetzen, der im 
September 1988 vor der dreiundvierzig
sten Tagung für die Dauer von zehn Ar
beitstagen zusammentreten soll; 

15. ersucht den Generalsekretär, im engen Be
nehmen mit den in Betracht kommenden 
Organen und Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen die notwendigen 
Vorbereitungen für dieses Treffen zu ver
anlassen; 

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, 
der Generalversammlung auf ihrer drei
undvierzigsten Tagung gemäß Ziffer 24c 
des Aktionsprogramms einen Bericht vor
zulegen, der konkrete Empfehlungen für 
die rasche und vollständige Durchführung 
des Aktionsprogramms enthält und den 
Bestimmungen dieser Resolution Rech
nung trägt, und der dem Ad-hoc-Plenar
ausschuß zur Verfügung gestellt werden 
sollte; 

17. ersucht den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ferner, bei der Durchführung 
und Überwachung des Aktionsprogramms 
weiter für eine engere Zusammenarbeit 
und Koordination mit dem Generalsekre
tär der Organisation der Afrikanischen 
Einheit Sorge zu tragen; 

18. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, 
auf seiner Organisationstagung 1988 ge
eignete Beiträge zu behandeln, die dem 
Ad-hoc-Plenarausschuß von allen Betei
ligten vorzulegen sind, und Vorkehrungen 
für eine entsprechende Koordinierung der 
Beiträge zu treffen; 

19. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat 
ferner zu erwägen, auf seiner ersten und 
zweiten Ordentlichen Tagung 1988 gege
benenfalls die erforderlichen Vorkehrun
gen für das Treffen des Ad-hoc-Plenaraus-
schusses zu treffen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Wirtschaftlicher Zwang 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel zur 

Ausübung politischen und wirtschaftli
chen Zwangs auf Entwicklungsländer. — 
Resolution 42/173 vom 11. Dezember 1987 

Die Generalversammlung, 

— unter Hinweis auf die einschlägigen 
Grundsätze der Charta der Vereinten Na
tionen, 

— außerdem unter Hinweis auf ihre Resolu
tionen 2 62 5 (XXV) vom 24. Oktober 1970 
mit der Erklärung über völkerrechtliche 
Grundsätze für freundschaftliche Bezie
hungen und Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten im Sinne der Charta der Ver
einten Nationen, 3201(S-VI) und 3202(S-
VI) vom 1. Mai 1974 mit der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm zur Errichtung ei
ner neuen internationalen Wirtschaftsord
nung und 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 
1974 mit der Charta der wirtschaftlichen 
Rechte und Pflichten der Staaten, 

— in Bekräftigung des Artikels 32 der Charta 
der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten 
der Staaten, in welchem erklärt wird, daß 
ein Staat keine wirtschaftlichen, polit i
schen oder sonstigen Zwangsmaßnahmen 
gegen einen anderen Staat anwenden oder 
deren Anwendung begünstigen darf, um 
von ihm die Unterordnung bei der Aus
übung seiner souveränen Rechte zu erlan
gen, 

— eingedenk der in ihrer Resolution 
1995(XIX) vom 30. Dezember 1964 enthal
tenen allgemeinen Grundsätze zur Rege
lung des internationalen Handels und der 
Handelspolitik im Dienste der Entwick
lung, der von der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen am 
2.Juli 1983 verabschiedeten Resolu
tion 152 (VI) über die Ablehnung wir t 
schaftlicher Zwangsmaßnahmen sowie der 
Grundsätze und Normen des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens und Ab
satz 7 iii) der Ministererklärung, die die 
Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens am 29. November 
1982 auf ihrer achtunddreißigsten Tagung 
verabschiedet haben, 

— in Bekräftigung ihrer Resolutionen 38/197 
vom 20. Dezember 1983, 39/210 vom 18. 
Dezember 1984, 40/185 vom 17. Dezember 
1985 und 41/165 vom 5. Dezember 1986, 

— Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene
ralsekretärs über die von den entwickelten 
Ländern zum Zweck der Zwangsausübung 
ergriffenen wirtschaftlichen Maßnahmen 
und deren Auswirkungen, einschließlich 
ihrer Folgen für die internationalen Wirt
schaftsbeziehungen, sowie in der Auffas
sung, daß weiter an der Durchführung der 
Resolutionen 38/197, 39/210, 40/185 und 
41/165 gearbeitet werden sollte, 

— zutiefst darüber besorgt, daß sich die An
wendung von Zwangsmaßnahmen nach
teilig auf die Volkswirtschaften und die 
Entwicklungsanstrengungen der Entwick
lungsländer auswirkt,' daß diese Maßnah
men in einigen Fällen verschärft worden 
sind, woraus sich eine Belastung für die 
internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit ergibt, 

1. fordert die internationale Gemeinschaft 
auf, dringend wirksame Maßnahmen zu er
greifen, um die Anwendung von Zwangs
maßnahmen gegen Entwicklungsländer, 
die immer häufiger geworden sind und 
neue Formen angenommen haben, zu un
terbinden; 

2. beklagt die Tatsache, daß einige entwik-
kelte Länder nach wie vor wirtschaftliche 
Maßnahmen anwenden, deren Zweck die 
Ausübung direkten oder indirekten 
Zwangs auf die souveränen Entscheidun
gen der Entwicklungsländer ist, die Ziel 
dieser Maßnahmen sind, und daß Gel
tungsbereich und Umfang dieser Maßnah

men in einigen Fällen noch erweitert wor
den sind; 

3. erklärt erneut, daß die entwickelten Län
der die Androhung oder Anwendung von 
gegen die Entwicklungsländer gerichteten 
Handelsbeschränkungen, Blockaden, Em
bargos und sonstigen Wirtschaftssanktio
nen unterlassen sollten, die mit der Charta 
der Vereinten Nationen unvereinbar sind, 
gegen bestehende multilaterale und bilate
rale Vertragsverpflichtungen verstoßen 
und eine Form der politischen und wir t 
schaftlichen Zwangsausübung darstellen, 
welche die wirtschaftliche, politische und 
soziale Entwicklung der Entwicklungslän
der beeinträchtigt; 

4. ersucht den Generalsekretär, zur Vorlage 
an die vierundvierzigste Tagung der Gene
ralversammlung einen umfassenden, aus
führlichen Bericht über die in Ziffer 1 ge
nannten wirksamen Maßnahmen zur Un
terbindung der Anwendung von Zwangs
maßnahmen gegen Entwicklungsländer 
sowie über die in Ziffer 3 genannten wir t 
schaftlichen Maßnahmen, die sich nachtei
lig auf die Entwicklungsanstrengungen 
dieser Länder auswirken, zu erstellen, in 
dem die vorhandenen Informationen be
rücksichtigt werden und der folgendes ent
hält: 
a) von den Regierungen bereitgestellte 

einschlägige Informationen; 
b) von allen entsprechenden Organen und 

Organisationen des Systems der Verein
ten Nationen bereitgestellte Informa
tionen; 

c) Vorschläge zur Überwachung der An
wendung der in Ziffer 3 genannten 
Maßnahmen; 

d) soweit er es für erforderlich hält, Gut
achten und Vorschläge von qualifizier
ten, international anerkannten Sach
verständigen auf diesem Gebiet; 

5. appelliert an die Regierungen und die ent
sprechenden Organe und Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen, dem 
Generalsekretär die erforderlichen Infor
mationen zur Verfügung zu stellen, damit 
er den in Ziffer 4 erbetenen Bericht erstel
len kann. 

Abstimmungsergebnis: +128; -21 (meist west
liche Staaten); =5. 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Lage 
in den von Israel besetzten arabischen Ge
bieten. — Resolutionsantrag S/19780 vom 
14. Apri l 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorg

nis über die derzeitige Situation in den be
setzten palästinensischen Gebieten, 

— in Bekräftigung seiner Resolutionen 605 
(1987) vom 22. Dezember 1987, 607(1988) 
vom 5.Januar 1988 und 608(1988) vom 
H.Januar 1988, 

— unter Hinweis auf den Bericht des Gene
ralsekretärs vom 21.Januar 1988 (S/ 
19443), 

— davon unterrichtet, daß die Besatzungs
macht Israel am 11. Apri l 1988 acht palä
stinensische Zivilisten ausgewiesen und 
beschlossen hat, mit der Ausweisung palä
stinensischer Zivilisten in den besetzten 
Gebieten fortzufahren, 

— zutiefst besorgt und beunruhigt über die 
Maßnahmen, die Israel gegen die palästi
nensische Zivilbevölkerung ergriffen hat, 
sowie über die von ihm hartnäckig verfolg
te Politik der kollektiven Strafmaßnah
men, in deren Rahmen vor kurzem im Dorf 
Beita Häuser niedergerissen worden sind, 

— sowie mit dem Ausdruck seiner tiefen Be
sorgnis über das Verhalten der Streitkräfte 
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der Besatzungsmacht gegenüber Scheich 
Saad Eddin El-Alami, dem Oberhaupt des 
Obersten Islamischen Rates, der am 
1. Apri l 1988 auf dem Haram el-Scharif in 
Jerusalem tätlich angegriffen und geschla
gen wurde, 

— erneut erklärend, daß das Genfer Abkom
men vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten auf palästi
nensische und andere seit 1967 von Israel 
besetzte arabische Gebiete einschließlich 
Jerusalems Anwendung findet, 

— insbesondere unter Hinweis auf die Be
stimmungen von Artikel 49 des Vierten 
Genfer Abkommens und mit dem Aus
druck seiner Beunruhigung darüber, daß 
Israel nach wie vor seine Zivilbevölkerung 
in das von ihm besetzte Gebiet umsiedelt 
und daß es diese Siedler mit Waffen ausge
stattet hat, die gegen die palästinensische 
Zivilbevölkerung eingesetzt worden sind, 

1. bittet die Besatzungsmacht Israel nach
drücklich, sich sofort strikt an das Genfer 
Abkommen vom 12.August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten 
zu halten und unverzüglich von seinen Po
litiken und Praktiken abzulassen, die ge
gen die Bestimmungen des Abkommens 
verstoßen; 

2. bittet Israel ferner nachdrücklich, den Be
fehl zur Ausweisung palästinensischer Z i 
vilisten aufzuheben und für die sofortige, 
sichere Rückkehr der bereits Ausgewiese
nen in die besetzten palästinensischen Ge
biete Sorge zu tragen; 

3. bittet Israel erneut nachdrücklich, unver
züglich von der Ausweisung palästinensi
scher Zivilisten aus den besetzten Gebie
ten abzulassen; 

4. verurteilt die Politiken und Praktiken der 
Besatzungsmacht Israel, die gegen die 
Menschenrechte des palästinensischen 
Volkes in den besetzten Gebieten versto
ßen, und verurteilt insbesondere die Tatsa
che, daß das israelische Militär das Feuer 
eröffnet hat, wodurch wehrlose palästi
nensische Zivilisten getötet oder verwun
det wurden; 

5. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen eine umfassende, gerechte und 
dauerhafte Regelung des arabisch-israeli
schen Konflikts herbeizuführen, mit dem 
das palästinensische Problem untrennbar 
verbunden ist, und äußert seine Entschlos
senheit, auf dieses Ziel hinzuarbeiten; 

6. ersucht den Generalsekretär, in regelmäßi
gen Abständen Berichte über die Situation 
in den besetzten Gebieten vorzulegen, so 
auch über diejenigen Aspekte, die die Be
mühungen betreffen, die Sicherheit und 
den Schutz der unter israelischer Besat
zung lebenden palästinensischen Zivilper
sonen zu gewährleisten; 

7. beschließt, mit der Situation in den palä
stinensischen und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten Gebieten einschließlich 
Jerusalems befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 15.April 1988: 
+14; - 1 : Vereinigte Staaten; =0. Wegen der 
ablehnenden Stimme eines Ständigen Mit
glieds des Sicherheitsrats wurde der An
trag nicht angenommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Übergriff 
Israels auf Tunesien. — Resolution 611 
(1988) vom 25. Apri l 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Schreibens vom 

19. Apri l 1988 (S/19798), in dem Tunesien 
Beschwerde gegen Israel geführt hat, 
nachdem dieses eine erneute Angriffs
handlung gegen die Souveränität und ter
ritoriale Integrität Tunesiens begangen 
hat, 

— nach Anhörung der Erklärung des Mini 
sters für auswärtige Angelegenheiten Tu
nesiens, 

— mit Besorgnis feststellend, daß die am 
16. Apri l 1988 in der Ortschaft Sidi Bou 
Said begangene Aggression zum Verlust 
von Menschenleben, namentlich zur Er
mordung von Khalil El Wazir, geführt 
hat, 

— unter Hinweis darauf, daß gemäß Artikel 2 
Absatz 4 der Charta der Vereinten Natio
nen alle Mitgliedstaaten in ihren interna
tionalen Beziehungen jede gegen die terri
toriale Integrität oder die politische Unab
hängigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Zielen der Vereinten Natio
nen unvereinbare Androhung oder Anwen
dung von Gewalt zu unterlassen haben, 

— in Anbetracht dessen, daß er in seiner Re
solution 573(1985), die er im Anschluß an 
die am 1. Oktober 1985 von Israel begange
ne Angriffshandlung gegen die Souveräni
tät und territoriale Integrität Tunesiens 
verabschiedet hat, Israel verurteilt und 
verlangt hat, daß es die Begehung bezie
hungsweise Androhung derartiger An
griffshandlungen unterläßt, 

— zutiefst besorgt über die Angriffshand
lung, die eine schwerwiegende und neuer
liche Bedrohung des Friedens, der Sicher
heit und der Stabilität in der Mittelmeer
region darstellt, 

1. verurteilt energisch die Aggression, die am 
16. Apri l 1988 in flagranter Verletzung der 
Charta der Vereinten Nationen, des Völ
kerrechts und internationaler Verhaltens
normen gegen die Souveränität und terri
toriale Integrität Tunesiens begangen wor
den ist; 

2. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, Maßnahmen zur Verhütung derartiger 
gegen die Souveränität und die territoriale 
Integrität aller Staaten gerichteter Hand
lungen zu ergreifen; 

3. bringt seine Entschlossenheit zum Aus
druck, die geeigneten Schritte zu unter
nehmen, um die Durchführung dieser Re
solution sicherzustellen; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat schnellstens über alle neuen Um
stände Bericht zu erstatten, die ihm im Zu
sammenhang mit dieser Aggression be
kannt werden; 

5. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +14; -0; =1: Vereinig
te Staaten. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Israeli
sche Übergriffe auf Libanon. — Resolu
tionsantrag S/19868 vom 6. Mai 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— in Bekräftigung seiner Resolutionen 425 

(1978), 426(1978), 508(1982) und 509(1982) 
wie auch aller seiner Resolutionen über die 
Lage im südlichen Libanon, 

— nach Anhörung der Erklärung des Ständi
gen Vertreters Libanons bei den Vereinten 
Nationen, 

— mit großer Sorge Kenntnis nehmend von 
der Verschlechterung der Situation im 
südlichen Libanon auf Grund der von 
israelischen Streitkräften vor kurzem 
durchgeführten Invasion, 

— tief besorgt über die Besetzung libanesi
schen Hoheitsgebiets durch israelische 
Streitkräfte, 

— sowie tief besorgt über die jüngsten Maß
nahmen dieser Streitkräfte, die zu schwe
ren Verlusten an Menschenleben, zur Ver
treibung der Zivilbevölkerung, zur Zerstö
rung von Häusern und Eigentum und ins
besondere zur völligen Verwüstung des 
Dorfes Meidoun geführt haben, 

1. verurteilt die von israelischen Streitkräf

ten vor kurzem durchgeführte Invasion des 
südlichen Libanon; 

2. wiederholt seine Forderung nach dem un
mittelbaren Abzug aller israelischen 
Streitkräfte von libanesischem Hoheitsge
biet und fordert die Einstellung aller 
Handlungen, die die Souveränität Liba
nons und die Sicherheit seiner Zivilbevöl
kerung verletzen; 

3. bekräftigt seine Forderung nach strikter 
Achtung der Souveränität Libanons, sei
ner Unabhängigkeit, Einheit und territo
rialen Integrität innerhalb seiner interna
tional anerkannten Grenzen; 

4. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, 
den Weltfrieden und die internationale Si
cherheit durch die Implementierung der 
Resolutionen des Sicherheitsrats betref
fend Libanon wiederherzustellen, insbe
sondere der Resolutionen 425(1978) und 
426(1978) sowie der Resolution 509(1982), 
in der von Israel verlangt wird, alle seine 
Streitkräfte unverzüglich und bedin
gungslos bis zu den international aner
kannten Grenzen zurückzuziehen; 

5. ersucht den Generalsekretär, weiter Kon
sultationen mit der Regierung Libanons 
und anderen unmittelbar an der Durch
führung der Resolutionen 425(1978), 426 
(1978), 508(1982) und 509(1982) Beteiligten 
zu führen und dem Sicherheitsrat darüber 
Bericht zu erstatten; 

6. beschließt, mit der Prüfung der Situation 
im südlichen Libanon befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 10. Mai 1988: +14; 
- 1 : Vereinigte Staaten; =0. Wegen der ab
lehnenden Stimme eines Ständigen Mit 
glieds des Sicherheitsrats wurde der An
trag nicht angenommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Entflechtung auf den Golanhö-
hen. - Resolution 613(1988) vom 31. Mai 
1988 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung (S/19895), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung von Resolution 338 
(1973) des Sicherheitsrats vom 22. Okto
ber 1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung für einen weiteren Zeitraum 
von sechs Monaten, das heißt bis zum 
30. November 1988, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Situation und 
über die zur Durchführung von Resolu
tion 338(1973) des Sicherheitsrats ge
troffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Mittei
lung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
31. Mai 1988 (UN-Dok. S/19912) 

Auf der 2815. Sitzung am 31. Mai 1988 gab der 
Präsident des Sicherheitsrats im Anschluß an 
die Verabschiedung von Resolution 613(1988) 
die folgende Erklärung ab: 
»Im Zusammenhang mit der soeben verab
schiedeten Resolution über die Verlängerung 
des Mandats der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentflechtung 
bin ich ermächtigt worden, im Namen des Si
cherheitsrats die folgende ergänzende Erklä
rung abzugeben: 
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»Bekanntlich heißt es in Ziffer 24 des Berichts 
des Generalsekretärs über die Beobachter
truppe der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung (S/19895): >Im israelisch-sy
rischen Sektor herrscht zwar derzeit Ruhe, die 
Nahostsituation insgesamt ist jedoch weiter
hin potentiell gefährlich, woran sich wahr
scheinlich auch nichts ändern wird, sofern 
und solange keine umfassende, alle Aspekte 
des Nahostproblems einbeziehende Regelung 
erzielt werden kann.< Diese Erklärung des Ge
neralsekretärs entspricht der Auffassung des 
Sicherheitsrats.«« 

(Eine derartige Erklärung schließt sich regelmäßig an 
die Verabschiedung der Resolution zur Verlängerung des 
Mandats der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung (UNDOF) an.) 

Südafrika 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verhän
gung bindender Sanktionen gegen Süd
afrika. — Resolutionantrag S/19585 vom 
7. März 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

zur Südafrikafrage, insbesondere die 
Resolutionen 392(1976), 417(1977) und 
473(1980), 

— außerdem unter Hinweis auf seine Resolu
tion 569(1985) vom 26. Juli 1985, in der er 
festgestellt hat, daß die Verhängung des 
Ausnahmezustandes in sechsunddreißig 
Distrikten der Republik Südafrika eine 
schwerwiegende Verschlechterung der Si
tuation in diesem Land darstellt, 

— tief besorgt über die Verschlimmerung der 
Situation in Südafrika und das anhaltende 
und immer größer werdende menschliche 
Leid, das durch das Apartheidsystem des 
südafrikanischen rassistischen Regimes 
und durch die von diesem veranlaßte Ver
längerung und Verschärfung des Ausnah
mezustandes sowie dessen Ausweitung auf 
das gesamte Land verursacht wird, 

— ferner besorgt darüber, daß das südafrika
nische rassistische Regime eine nahezu to
tale Zensur über die Medien verhängt hat, 
und insbesondere darüber, daß es die Be
richterstattung über Ereignisse in den 
schwarzen Townships verboten hat, 

— empört über die Bann- beziehungsweise 
Restriktionsverfügungen, die am 23. Fe
bruar 1988 gegen siebzehn demokratische 
Massenorganisationen und achtzehn Ein
zelpersonen, darunter Archie Gumede und 
Albertina Sisulu, und damit gegen Organi
sationen und Einzelpersonen verhängt 
wurden, die alle friedlichen Formen des 
Kampfes verpflichtet sind, 

— davon überzeugt, daß die Bann- bezie
hungsweise Restriktionsverfügungen ge
gen diese demokratischen Organisationen 
und Einzelpersonen, die alle friedlichen 
Formen des Kampfes verpflichtet sind, die 
Möglichkeiten für eine friedliche Lösung 
des südafrikanischen Konflikts untergra
ben, 

— außerdem davon überzeugt, daß die Ge
walt- und Repressionsmaßnahmen des 
südafrikanischen rassistischen Regimes 
die Situation in Südafrika außerordentlich 
verschärft haben und unweigerlich zu ei
nem gewaltsamen Konflikt und rassischen 
Zusammenstößen mit gravierenden inter
nationalen Auswirkungen führen werden, 

— ferner davon überzeugt, daß die hartnäcki
ge Weigerung des Regimes von Pretoria, 
den internationalen Anstrengungen zur 
friedlichen Lösung des eskalierenden Kon
flikts in Südafrika entgegenzukommen, 
die internationale Gemeinschaft zwingt, 
als ersten Schritt selektive bindende Sank
tionen nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen zu verhängen, 

— in Wahrnehmung seiner Verantwortung 
für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit nach Kapi
tel VII der Charta der Vereinten Nationen 
tätig werdend, 

— unter erneuter Verurteilung der Apart
heidpolitik und -praktiken des südafrika
nischen Regimes sowie Südafrikas anhal
tender Mißachtung der einschlägigen Re
solutionen der Vereinten Nationen wie 
auch seiner Pläne zur weiteren Zementie
rung des Apartheidsystems, 

— erneut erklärend, daß nur die völlige Aus
merzung der Apartheid und die Errichtung 
einer auf dem Mehrheitsprinzip aufbauen
den demokratischen Gesellschaft ohne ras
sische Unterschiede durch die uneinge
schränkte und freie Ausübung des allge
meinen Wahlrechts für alle Erwachsenen 
in einem geeinten und ungeteilten Südafri
ka zu einer gerechten und dauerhaften Lö
sung für die Lage in Südafrika führen 
kann, 

— eingedenk seiner Verantwortung nach der 
Charta für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit, 

1. verurteilt die ständige Verschärfung der 
Repressionsmaßnahmen des südafrikani
schen rassistischen Regimes, die sich in 
willkürlichen Massenverhaftungen und 
-inhaftierungen, in Folter während der 
Haft und in der Ermordung der Führer und 
Aktivisten von Massenorganisationen und 
auch von Kindern, in der nahezu vollstän
digen Knebelung der Presse, der Aufrecht
erhaltung und Ausweitung des Ausnahme
zustands und insbesondere in Restrik
tionsmaßnahmen gegen siebzehn Massen
organisationen und achtzehn Einzelperso
nen äußert, die friedlichen Formen des 
Kampfes verpflichtet sind; 

2. erklärt, daß die hartnäckige Weigerung des 
rassistischen Südafrika, den einschlägigen 
Beschlüssen des Sicherheitsrats und den 
Resolutionen der Generalversammlung 
Folge zu leisten, eine direkte Herausforde
rung der Autorität der Vereinten Nationen 
und einen Verstoß gegen die Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen dar
stellt; 

3. stellt fest, daß die von dem rassistischen 
Regime in Pretoria verfolgten Politiken 
und Praktiken der Apartheid, die die ei
gentliche Ursache der ernsten, sich ver
schlechternden Lage in Südafrika und im 
gesamten Südlichen Afrika sind, eine ern
ste Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellen; 

4. beschließt nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen und entsprechend sei
ner Verantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit, über Südafrika folgende binden
de Sanktionen nach Artikel 41 zu verhän
gen: 
a) Einstellung weiterer Investitionen in 

Südafrika beziehungsweise der Verga
be von Finanzkrediten an Südafrika; 

b) Verbot der Einfuhr von Eisen und 
Stahl; 

c) Beendigung jeder Förderung und Un
terstützung des Handels mit Südafri
ka; 

d) Verbot des Verkaufs von Krügerrands 
und aller sonstigen in Südafrika ge
prägten Münzen; 

e) Einstellung aller Formen der militäri
schen, polizeilichen und geheimdienst
lichen Zusammenarbeit mit den süd
afrikanischen Behörden, insbesondere 
die Einstellung des Verkaufs von Com
putergerät; 

f) Einstellung des Exports und des Ver
kaufs von Erdöl an Südafrika; 

5. fordert alle Mitgliedstaaten auf, diese Re
solution entsprechend Artikel 25 der Char
ta durchzuführen; 

6. ersucht die Sonderorganisationen, für die 

effektive Durchführung dieser Resolution 
Sorge zu tragen; 

7. bittet nachdrücklich die Staaten, die nicht 
Mitglieder der Vereinten Nationen sind, in 
Übereinstimmung mit dieser Resolution zu 
handeln; 

8. beschließt, gemäß Regel 28 seiner vorläufi
gen Geschäftsordnung einen Ausschuß des 
Sicherheitsrats zur Überwachung der 
Durchführung dieser Resolution einzuset
zen; 

9. fordert alle Staaten auf, dem Generalse
kretär der Vereinten Nationen über die zur 
Durchführung dieser Resolution ergriffe
nen Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

10. beschließt, daß diese Maßnahmen zunächst 
für einen Zeitraum von zwölf Monaten in 
Kraft bleiben, wonach der Sicherheitsrat 
erneut zusammentritt, um festzustellen, ob 
das südafrikanische Regime folgenden 
Forderungen voll und ganz entsprochen 
hat: 
a) Abschaffung der Apartheid; 
b) Aufhebung des über alle politischen 

Parteien und andere demokratischen 
Massenbewegungen verhängten Banns; 

c) Freilassung sämtlicher politischen Ge
fangenen; 

d) Rückkehrerlaubnis für alle im Exil le
benden Menschen ohne Furcht vor Fest
nahme; 

e) Aufnahme eines sinnvollen Dialogs mit 
den wirklichen Führern der Mehrheit 
des südafrikanischen Volkes; 

11. beschließt ferner, daß der Sicherheitsrat 
die in Ziffer 4 aufgeführten Maßnahmen, 
soweit er dies für erforderlich hält, verlän
gert beziehungsweise verschärft, sofern er 
feststellt, daß das südafrikanische Regime 
die oben aufgeführten Forderungen nicht 
erfüllt hat; 

12. bittet den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat über den Stand der Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten und 
seinen ersten Bericht spätestens am 7. 
März 1989 vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis vom 8. März 1988: +10; 
-2: Großbritannien, Vereinigte Staaten; 
=3: Deutschland (Bundesrepublik), Frank
reich, Japan. Wegen der ablehnenden 
Stimmen von Ständigen Mitgliedern des 
Sicherheitsrats wurde der Antrag nicht an
genommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Todesur
teile in Südafrika. - Resolution 610(1988) 
vom 16. März 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutio

nen 503(1982), 525(1982), 533(1983) und 
547(1984), in denen er unter anderem seine 
tiefe Besorgnis darüber äußerte, daß die 
Praxis des Regimes von Pretoria, Todesur
teile über seine Gegner zu verhängen und 
diese zu vollstrecken, nachteilige Folgen 
für die Bemühungen um eine friedliche Lö
sung für die Lage in Südafrika hat, 

— tief besorgt über die Verschlimmerung der 
Situation in Südafrika, das durch das 
Apartheidsystem verursachte, immer grö
ßer werdende menschliche Leid sowie un
ter anderem über den vom südafrikani
schen Regime verlängerten Ausnahmezu
stand, die von ihm am 24. Februar 1988 
verhängten strengen Restriktionsverfü
gungen gegen 18 Anti-Apartheid- und Ar
beiterorganisationen und 18 Einzelperso
nen, die friedlichen Formen des Kampfes 
verpflichtet sind, und die am 29. Februar 
1988 erfolgte Schikanierung und Inhaftie
rung von Kirchenführern, alles Maßnah
men, die die Möglichkeiten für eine friedli
che Lösung für die Lage in Südafrika wei
ter untergraben, 

— nach Behandlung der Frage der Todesur-
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teile, die am 12. Dezember 1985 in Südafri
ka über die sogenannten Sechs von Shar-
peville, das heißt über Mojalefa Reginald 
Sefatsa, Reid Malebo Mokoena, Oupa Mo
ses Diniso, Theresa Ramashamola, Duma 
Joseph Khumalo und Francis Don Mokhesi 
verhängt wurden, sowie des Beschlusses, 
die Todesurteile am Freitag, dem 18. März 
1988, zu vollstrecken, 

— in dem Bewußtsein, daß aus den Unterla
gen über das Gerichtsverfahren gegen die 
Sechs von Sharpeville hervorgeht, daß das 
Gericht hinsichtlich keines der wegen 
Mordes verurteilten sechs jungen Südafri
kaner befunden hat, er habe den tatsächli
chen Tod des Ratsherrn verursacht, und 
daß sie nur deshalb des Mordes für schul
dig befunden und zum Tode verurteilt 
wurden, weil sie nach Auffassung des Ge
richts »dasselbe Ziel« wie die eigentlichen 
Täter verfolgten, 

— zutiefst besorgt über den Beschluß des Re
gimes von Pretoria, die Sechs von Sharpe
ville trotz weltweiter Appelle am Freitag, 
dem 18. März 1988, hinzurichten, 

— in der Überzeugung, daß diese Hinrichtun
gen, sollten sie tatsächlich vorgenommen 
werden, nur bewirken würden, daß die oh
nehin besorgniserregende Situation in 
Südafrika sich noch weiter entzündet. 

1. fordert die südafrikanischen Behörden 
auf, die Hinrichtungen auszusetzen und 
die über die Sechs von Sharpeville ver
hängten Todesurteile in eine andere Strafe 
umzuwandeln; 

2. bittet alle Staaten und Organisationen 
nachdrücklich, ihren Einfluß geltend zu 
machen und in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen, den Reso
lutionen des Sicherheitsrats und einschlä
gigen internationalen Übereinkünften 
dringend Maßnahmen zu ergreifen, um das 
Leben der Sechs von Sharpeville zu ret
ten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Todesur
teile in Südafrika. - Resolution 615(1988) 
vom 17.Juni 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

503(1982), 525(1982), 533(1983), 547(1984) 
und 610(1988), in denen er unter anderem 
seine tiefe Besorgnis darüber äußerte, daß 
die Praxis des Regimes von Pretoria, To
desurteile über seine Gegner zu verhängen 
und diese zu vollstrecken, nachteilige Fol
gen für die Bemühungen um eine friedliche 
Regelung der südafrikanischen Situation 
hat, 

— tief besorgt über die Verschlimmerung der 
Situation in Südafrika, das durch das 
Apartheidsystem verursachte, immer grö
ßer werdende menschliche Leid sowie un
ter anderem über den vom südafrikani
schen Regime am 9. Juni 1988 verlängerten 
Ausnahmezustand, die von ihm am 24. Fe
bruar 1988 verhängten strengen Restrik
tionsverfügungen gegen 18 Anti-Apart
heid- und Arbeiterorganisationen und 
18 Einzelpersonen, die friedlichen Formen 
des Kampfes verpflichtet sind, sowie über 
die Schikanierung und Inhaftierung von 
Kirchenführern am 29. Februar 1988, alles 
Maßnahmen, die die Möglichkeiten für 
eine friedliche Regelung der südafrikani
schen Situation weiter untergraben, 

— nach Behandlung der Frage der Todesur
teile, die am 12. Dezember 1985 in Südafri
ka über die sogenannten Sechs von Shar
peville, das heißt über Mojalefa Reginald 
Sefatsa, Reid Malebo Mokoena, Oupa Mo
ses Diniso, Theresa Ramashamola, Duma 
Joseph Khumalo und Francis Don Mokhesi 

verhängt wurden, sowie des Beschlusses, 
die Todesurteile zu vollstrecken, 

— in dem Bewußtsein, daß aus den Unterla
gen über das Gerichtsverfahren gegen die 
Sechs von Sharpeville hervorgeht, daß das 
Gericht hinsichtlich keines der wegen 
Mordes verurteilten sechs jungen Südafri
kaner befunden hat, er habe den tatsächli
chen Tod des Ratsmitglieds verursacht, 
und daß sie nur deshalb des Mordes für 
schuldig befunden und zum Tode verur
teilt wurden, weil sie nach Auffassung des 
Gerichts »dasselbe Ziel« wie die eigentli
chen Täter verfolgten, 

— zutiefst besorgt über den Beschluß des 
Obersten Gerichtshofs von Pretoria vom 
13. Juni 1988, einen Antrag auf Wiederauf
nahme des Verfahrens zur Gewährleistung 
eines fairen Prozesses abzulehnen, 

— außerdem zutiefst besorgt über den Be
schluß des Regimes von Pretoria, die Sechs 
von Sharpeville trotz weltweiter Appelle 
hinzurichten, 

— in der Überzeugung, daß diese Hinrichtun
gen, sollten sie tatsächlich vorgenommen 
werden, eine weitere Verschärfung der oh
nehin besorgniserregenden Situation in 
Südafrika nach sich ziehen werden, 

1. fordert die südafrikanischen Behörden er
neut auf, die Hinrichtungen auszusetzen 
und die über die Sechs von Sharpeville ver
hängten Todesurteile in eine andere Strafe 
umzuwandeln; 

2. bittet alle Staaten und Organisationen 
nachdrücklich, ihren Einfluß geltend zu 
machen und in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen, den Reso
lutionen des Sicherheitsrats und den ent
sprechenden internationalen Überein
künften dringend Maßnahmen zu ergrei
fen, um das Leben der Sechs von Sharpe
ville zu retten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erklä
rung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
24.Juni 1988 (UN-Dok. S/19959) 
Im Anschluß an Konsultationen gab der Prä
sident des Sicherheitsrats am 24. Juni 1988 im 
Namen der Ratsmitglieder die folgende Erklä
rung ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mit 
tiefer Erschütterung und Empörung von den 
jüngsten Angriffen Südafrikas auf das Ho
heitsgebiet Botswanas erfahren, die unter 
flagranter Verletzung der Souveränität, Un
abhängigkeit und territorialen Integrität die
ses Landes von den Kommandos des südafri
kanischen Regimes in der Nacht des 20. Juni 
1988 verübt wurden und bei denen drei unbe
waffnete botswanische Polizisten, die in der 
Nähe der Hauptstadt Gaborone wie gewöhn
lich ihrer dienstlichen Tätigkeit nachgingen, 
verletzt wurden. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats bringen 
ferner ihre ernste Besorgnis über die völlige 
Mißachtung der Resolutionen des Sicherheits
rats durch Südafrika zum Ausdruck, insbe
sondere der Resolution 568(1985) des Sicher
heitsrats, mit der der Sicherheitsrat unter an
derem den Angriff Südafrikas auf Botswana 
mit aller Schärfe als Angriffshandlung gegen 
Botswana und als grobe Verletzung seiner ter
ritorialen Integrität und nationalen Souverä
nität verurteilt hat. 
Die Ratsmitglieder sind außerdem zutiefst be
unruhigt über die Bombenexplosion in West-
Gaborone am Morgen des 21. Juni 1988, durch 
die ein Fahrzeug zerstört und das Haus eines 
botswanischen Staatsangehörigen beschädigt 
wurde. Sie stellten fest, daß die Regierung von 
Botswana nach gründlicher Untersuchung zu 
dem Schluß gekommen ist, daß die beiden 
Vorfälle miteinander in Verbindung stehen. 
Sie verurteilen diese von Südafrika unter Ver

stoß gegen das Völkerrecht gegen die wehrlose 
und friedliebende Nation Botswana verübten 
aggressiven Handlungen, Provokationen und 
Belästigungen mit aller Schärfe. 
Sie fordern die südafrikanische Regierung er
neut auf, alle weiteren aggressiven Handlun
gen und Destabilisierungsmaßnahmen dieser 
Art gegen Botswana und andere Front- und 
Nachbarstaaten zu unterlassen, da solche 
Handlungen nur geeignet sind, die Spannun
gen im Südlichen Afrika zu verschärfen. 
Sie stellen ferner erneut fest, daß ein friedli
cher Wandel im Südlichen Afrika nur durch 
die völlige Ausmerzung der Apartheid, der ei
gentlichen Ursache der Spannungen und des 
Konflikts in Südafrika wie auch in der gesam
ten Region, herbeigeführt werden kann.« 

Tschad 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Notstandshilfe für freiwillige Rückkehrer 
und Vertriebene in Tschad. — Resolu
tion 42/128 vom 7. Dezember 1988 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 41/140 

vom 4. Dezember 1986 über Notstandshilfe 
für freiwillige Rückkehrer und Vertriebene 
in Tschad sowie auf alle ihre vorangegan
genen Resolutionen zu dieser Frage, 

— Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene
ralsekretärs über humanitäre Notstands
hilfe für freiwillige Rückkehrer und Ver
triebene in Tschad, 

— tief besorgt über die anhaltende Dürre und 
den Einfall von Heuschrecken und anderen 
Schädlingen in Tschad, wodurch die ohne
hin prekäre Ernährungs- und Gesund
heitssituation Tschads noch verschärft 
wird, 

— sich dessen bewußt, daß die gesellschaftli
che Eingliederung der vielen freiwilligen 
Rückkehrer und der infolge des Krieges 
und der Dürre Vertriebenen in Tschad ein 
ernstes Problem darstellt, 

— in Anbetracht dessen, daß die infolge des 
Krieges und der Dürre in der nördlichen 
Region Tschads Vertriebenen massenhaft 
in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt sind, 

— eingedenk der zahlreichen Aufrufe der Re
gierung Tschads um internationale Not
standshilfe für die freiwilligen Rückkehrer 
und Vertriebenen in Tschad, die Opfer von 
Krieg und Naturkatastrophen geworden 
sind, 

1. schließt sich den Aufrufen der Regierung 
Tschads um Notstandshilfe für die freiwil
ligen Rückkehrer und Vertriebenen in 
Tschad an; 

2. ruft alle Staaten sowie zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Organisationen 
erneut auf, die Bemühungen der Regierung 
Tschads um die Unterstützung und Neuan-
siedlung der freiwilligen Rückkehrer und 
Vertriebenen in Tschad durch großzügige 
Beiträge zu unterstützen; 

3. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den 
Maßnahmen der verschiedenen Gremien 
des Systems der Vereinten Nationen sowie 
der Sonderorganisationen zur Mobilisie
rung humanitärer Notstandshilfe für die 
freiwilligen Rückkehrer und Vertriebenen 
in Tschad; 

4. ersucht den Hohen Kommissar der Verein
ten Nationen für Flüchtlinge und den Ko
ordinator der Vereinten Nationen für Ka
tastrophenhilfe erneut, humanitäre Not
standshilfe für die freiwilligen Rückkehrer 
und Vertriebenen in Tschad zu mobilisie
ren; 

5. fordert den Generalsekretär auf, seine Be
mühungen um die Mobilisierung besonde
rer humanitärer Hilfe für die Neuansied-
lung von Vertriebenen in der nördlichen 
Region Tschads fortzusetzen; 

6. ersucht den Generalsekretär, im Beneh-
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men mit dem Hohen Kommissar der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge und dem 
Koordinator der Vereinten Nationen für 
Katastrophenhilfe der Generalversamm
lung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung 
über die Durchführung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Zypern 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weitere 
Stationierung der Friedenstruppe in Zy
pern. — Resolution 614(1988) vom 15. Juni 
1988 

Der Sicherheitsrat, 
— angesichts des Berichts des Generalsekre

tärs vom 31. Mai 1988 (S/19927 mit Add. 1) 
über die Operationen der Vereinten Natio
nen in Zypern, 

— außerdem angesichts der Empfehlung des 
Generalsekretärs, der Sicherheitsrat möge 
die Stationierung der Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen in Zypern um einen 
weiteren Zeitraum von sechs Monaten ver
längern, 

— ferner angesichts der Zustimmung der Re
gierung Zyperns zu der Auffassung, daß es 
auf Grund der Verhältnisse auf der Insel 
notwendig ist, die Truppe auch über den 
15. Juni 1988 hinaus in Zypern zu belas
sen, 

— in Bekräftigung der Bestimmungen von 
Resolution 186(1964) vom 4. März 1964 
und der anderen einschlägigen Resolutio
nen, 

1. verlängert erneut die Stationierung der ge
mäß Resolution 186(1964) aufgestellten 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen in 
Zypern um einen weiteren, mit dem 15. De
zember 1988 endenden Zeitraum; 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen Auf
trag der Guten Dienste fortzuführen, den 
Sicherheitsrat über die erzielten Fort
schritte auf dem laufenden zu halten und 
bis 30. November 1988 einen Bericht über 
die Durchführung dieser Resolution vorzu
legen; 

3. fordert alle Beteiligten auf, die Truppe auf 
der Grundlage des gegenwärtigen Mandats 
auch weiterhin zu unterstützen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Friedenserziehung 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Verwirklichung der Erklärung über die 
Vorbereitung der Menschen und Völker auf 
ein Leben in Frieden. — Resolution 42/91 
vom 7. Dezember 1987 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre in Resolution 33/73 

vom 15. Dezember 1978 enthaltene Erklä
rung über die Vorbereitung der Menschen 
und Völker auf ein Leben in Frieden, 

— sowie unter Hinweis darauf, daß sie in ih
ren Resolutionen 36/104 vom 9. Dezember 
1981 und 39/157 vom 17.Dezember 1984 
die bleibende Bedeutung und Gültigkeit 
der Ziele und Grundsätze bekräftigt hat, 
die in der auf der Charta der Vereinten 
Nationen aufbauenden Erklärung über die 
Vorbereitung der Menschen und Völker 
auf ein Leben in Frieden verankert sind, 

— unter Berücksichtigung der Tatsache, daß 
sie alle Regierungen, die Vereinten Natio
nen und die in Betracht kommenden Orga
nisationen ihres Systems sowie andere, 
staatliche wie auch nichtstaatliche inter
nationale und nationale Organisationen 
gebeten hat, die aktive Förderung des Ge

dankens der Vorbereitung der Menschen 
und Völker auf ein Leben in Frieden in ihre 
Programme aufzunehmen, darunter auch 
in ihre Programme zur Begehung des Inter
nationalen Friedensjahres im Jahr 1986, 

— im Hinblick auf den Bericht des Generalse
kretärs über die Ergebnisse des Internatio
nalen Friedensjahres und auf die Resolu
tion 42/13 der Generalversammlung über 
die Bilanz des Internationalen Friedens
jahres sowie auf den hohen Vorrang, der in 
diesen Dokumenten Fragen im Zusam
menhang mit der Vorbereitung der Men
schen und Völker auf ein Leben in Frieden 
eingeräumt wird, 

— in Anerkennung der Notwendigkeit, die 
Menschen und Völker auf ein Leben in 
Frieden vorzubereiten, um das Leitbild 
friedlicher Beziehungen zwischen den Na
tionen zu fördern, 

— sich der bedeutenden Rolle bewußt, die der 
Gedanke der Vorbereitung der Menschen 
und Völker auf ein Leben in Frieden im 
Prozeß der Vertrauensbildung und der 
Schaffung der Grundlagen einer dauerhaf
ten internationalen Sicherheit spielen 
kann, indem er Menschen und Völker dazu 
bringt, das Recht auf ein Leben in Frieden 
als ein Grundrecht des Menschen anzuse
hen, 

— in der Erwägung, daß es wünschenswert 
ist, darauf hinzuwirken, daß die in der Er
klärung über die Vorbereitung der Men
schen und Völker auf ein Leben in Frieden 
enthaltenen Grundsätze in vollem Umfang 
verwirklicht und in einer mit den Gebräu
chen und Traditionen eines jeden Landes 
konformen und diesen gemäßen Weise wei
terentwickelt werden, 

— unter Berücksichtigung der zunehmenden 
Aktualität der Erklärung sowie der wert
vollen Erfahrungen, die im Zuge der Ver
wirklichung ihrer Grundsätze und Ziele 
gewonnen worden sind, 

— in Anbetracht dessen, daß es 1988 zehn 
Jahre her sein wird, daß die Erklärung ver
abschiedet worden ist, 

— mit Dank Kenntnis nehmend von dem ge
mäß Resolution 39/157 erstellten Bericht 
des Generalsekretärs, 

1. bekräftigt feierlich die bleibende Gültig
keit der Ziele und Grundsätze, die in der 
auf der Charta der Vereinten Nationen 
aufbauenden Erklärung über die Vorberei
tung der Menschen und Völker auf ein Le
ben in Frieden verankert sind; 

2. bekräftigt die Entschlossenheit der Völker 
der Vereinten Nationen, dauerhafte Vor
aussetzungen für den Frieden in der Welt, 
für die internationale Verständigung und 
für eine allseitig nutzbringende Zusam
menarbeit zu schaffen; 

3. bittet nachdrücklich alle Staaten, weiter
hin stetig darauf hinzuwirken, daß die Er
klärung auf nationaler und internationaler 
Ebene in vollem Umfang verwirklicht und 
daß ihre nationale und internationale Be
deutung gesteigert wird, indem sie selbst 
sich strikt an die in diesem Dokument ver
ankerten Grundsätze halten; 

4. empfiehlt allen Regierungen und in Be
tracht kommenden Institutionen, bei der 
Ausarbeitung ihrer Politiken, insbesonde
re auch ihrer Bildungsprogramme und 
Schullehrpläne, die in der Erklärung ent
haltenen Grundsätze zu berücksichtigen; 

5. empfiehlt außerdem den in Betracht kom
menden Gremien der Vereinten Nationen 
und den betreffenden Sonderorganisatio
nen sowie anderen, staatlichen wie auch 
nichtstaatlichen internationalen Organi
sationen, sich bei der Ausarbeitung ihrer 
Arbeitsprogramme von den Grundsätzen 
und Zielen der Erklärung leiten zu las
sen; 

6. fordert alle Regierungen, die Vereinten 
Nationen und die in Betracht kommenden 
Organisationen ihres Systems sowie ande

re, staatliche wie auch nichtstaatliche in
ternationale Organisationen auf, den Ge
neralsekretär über den Stand der Verwirk
lichung aller Aspekte der Erklärung zu un
terrichten; 

7.ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung auf ihrer fünfundvierzigsten 
Tagung darüber einen Bericht vorzule
gen. 

Abstimmungsergebnis: +128; -0; =24 (meist 
westliche Staaten). 

Toxische Produkte 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Verkehr mit toxischen und gefährlichen 
Produkten und Abfällen. — Resolution 42/ 
183 vom 11. Dezember 1987 

Die Generalversammlung, 
— Kenntnis nehmend von den Beschlüs

sen 14/19 über das Internationale Register 
potentiell toxischer Chemikalien, 14/27 
über den umweltverträglichen Umgang 
mit Chemikalien, insbesondere solchen, 
die im internationalen Handel einem Ver
bot oder strengen Beschränkungen unter
liegen, sowie 14/30 über die umweltge
rechte Entsorgung von gefährlichen Abfäl
len, die vom Verwaltungsrat des Umwelt
programms der Vereinten Nationen am 
17. Juni 1987 verabschiedet wurden, 

— außerdem Kenntnis nehmend von der Re
solution 1987/54 des Wirtschafts- und So
zialrats vom 28.Mai 1987 über die Arbeit 
des Sachverständigenausschusses für die 
Beförderung gefährlicher Güter, 

— im Hinblick auf die nützliche Rolle, die die 
Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und insbesondere Körperschaf
ten wie das Umweltprogramm der Verein
ten Nationen und die Weltgesundheitsor
ganisation spielen könnten, indem sie die 
Verhütung und Eindämmung der poten
tiell schädlichen Auswirkungen des Ver
kehrs mit toxischen und gefährlichen Pro
dukten und Abfällen unterstützen, 

— überzeugt, daß die Londoner Richtlinien 
für den Informationsaustausch über Che
mikalien im internationalen Handel und 
die Kairoer Richtlinien und Grundsätze 
für die umweltgerechte Entsorgung von 
gefährlichen Abfällen einen entscheiden
den Fortschritt darstellen, 

— besorgt, daß die grenzüberschreitende Ver
bringung toxischer und gefährlicher Pro
dukte und Abfälle zum Teil unter Verlet
zung geltender innerstaatlicher Rechtsvor
schriften und einschlägiger völkerrechtli
cher Übereinkünfte sowie international 
anerkannter Richtlinien und Grundsätze 
erfolgt, wodurch nachteilige Auswirkun
gen auf die Umwelt und die öffentliche 
Gesundheit aller Länder, insbesondere der 
Entwicklungsländer, entstehen, 

— überzeugt, daß diese Probleme nicht ohne 
eine entsprechende Zusammenarbeit der 
Mitglieder der internationalen Gemein
schaft gelöst werden können und daß die 
internationale Gemeinschaft Maßnahmen 
zur Ergänzung und Stärkung der genann
ten Richtlinien und Grundsätze ergreifen 
sollte, 

— außerdem überzeugt von der Notwendig
keit, alle Länder und insbesondere die Ent
wicklungsländer dabei zu unterstützen, 
Zugang zu allen erforderlichen Informa
tionen über toxische und gefährliche Pro
dukte und Abfälle zu erhalten wie auch 
ihre Fähigkeit zu verstärken, jeden illega
len Versuch der Verbringung von toxi
schen und gefährlichen Produkten und 
Abfällen auf das Hoheitsgebiet eines Staa
tes unter Verletzung der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und einschlägiger völ
kerrechtlicher Übereinkünfte wie auch je
den Verkehr, der nicht gemäß den interna-
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tional anerkannten Richtlinien und 
Grundsätzen auf diesem Gebiet erfolgt, zu 
entdecken und zu unterbinden, 

— erfreut darüber, daß für das Jahr 1989 in 
der Schweiz eine diplomatische Konferenz 
zur Verabschiedung einer weltweiten Kon
vention über die Kontrolle der grenzüber
schreitenden Verbringung gefährlicher 
Abfälle einberufen worden ist, zu der das 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
eine Vorbereitungstagung einberufen hat, 
die vom 27. bis 30. Oktober 1987 in Buda
pest, gleichzeitig mit der Weltkonferenz 
über gefährliche Abfälle, abgehalten wur
de, 

1. ersucht den Generalsekretär um die Er
stellung, zwecks Vorlage auf der vierund
vierzigsten Tagung der Generalversamm
lung, eines umfassenden Berichts über die 
Frage des illegalen Verkehrs mit toxischen 
und gefährlichen Produkten und Abfällen 
— das heißt eines Verkehrs unter Verlet
zung innerstaatlicher Rechtsvorschriften 
und einschlägiger völkerrechtlicher Über
einkünfte — wie auch über Verkehr, der 
nicht gemäß den international anerkann
ten Richtlinien und Grundsätzen auf die
sem Gebiet erfolgt, und über dessen Aus
wirkung auf alle Länder, insbesondere die 
Entwicklungsländer, sowie eines vorläufi
gen Berichts über diese Frage zur Vorlage 
auf der zweiten Ordentlichen Tagung des 
Wirtschafts- und Sozialrats im Jahr 1988 
auszuarbeiten; 

2. bittet alle Regierungen, mit dem General
sekretär bei der Durchführung dieser Re
solution zusammenzuarbeiten, und bittet 
außerdem die zuständigen Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen und die 
nichtstaatlichen Organisationen, den Ge
neralsekretär bei der Erstellung dieses Be
richts zu unterstützen; 

3. fordert alle Regierungen auf, bei der Ver
hütung und Eindämmung des illegalen 
Verkehrs mit toxischen und gefährlichen 
Produkten und Abfällen — das heißt eines 
Verkehrs unter Verletzung innerstaatli
cher Rechtsvorschriften und einschlägiger 
völkerrechtlicher Übereinkünfte — sowie 
des Verkehrs, der nicht gemäß den interna
tional anerkannten Richtlinien und 
Grundsätzen erfolgt, zusammenzuarbei
ten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Internationale Dekaden 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Richtlinien für internationale Dekaden. 
— Resolution 42/171 vom 11. Dezember 
1987 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihren Beschluß 35/424 

vom 5. Dezember 1980, mit dem sie die in 
der Anlage zu Resolution 1980/67 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 
1980 enthaltenen Richtlinien iür interna
tionale Jahre und Jahrestage verabschie
det hat, 

— in der Auffassung, daß ähnliche Richtli
nien für die Ausrufung internationaler De
kaden aufgestellt werden sollten, 

1. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, sich 
auf seiner zweiten Ordentlichen Tagung 
1988 mit Richtlinien für die Ausrufung 
künftiger internationaler Dekaden zu be
fassen und der Generalversammlung auf 
ihrer dreiundvierzigsten Tagung seine 
Empfehlungen vorzulegen; 

2. ersucht somit den Generalsekretär, dem 
Wirtschafts- und Sozialrat auf der ge
nannten Tagung einen Bericht über Richt
linien für künftige internationale Dekaden 
einschließlich seiner diesbezüglichen 
Empfehlungen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Internationales Alphabetisierungsjahr 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Internationales Alphabetisierungsjahr. — 
Resolution 42/104 vom 7.Dezember 1987 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 41/118 

vom 4. Dezember 1986, 
— unter Hinweis auf die Resolution 1987/80 

des Wirtschafts- und Sozialrats vom 8. Juli 
1987, in der der Rat der Generalversamm
lung empfahl, 1990 zum Internationalen 
Alphabetisierungsjahr zu erklären, 

— daran erinnernd, daß in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und im In
ternationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte das unveräu
ßerliche Recht eines jeden auf Bildung an
erkannt wird, 

— eingedenk der Tatsache, daß die Beseiti
gung des Analphabetismus eines der 
Hauptziele der Internationalen Entwick
lungsstrategie für die Dritte Entwick
lungsdekade der Vereinten Nationen ist, 

— im Hinblick darauf, daß die Beseitigung 
des Analphabetismus eine Voraussetzung 
dafür darstellt, das Recht auf Bildung ge
währleisten zu können, 

— betonend, daß der weitverbreitete An
alphabetismus vor allem in vielen Ent
wicklungsländern den Prozeß der wir t 
schaftlichen und sozialen Entwicklung 
und des kulturellen und geistigen Fort
schritts ernsthaft behindert, 

— ferner betonend, daß diese Situation völlig 
unvereinbar mit den Anforderungen ist, 
die sich aus den großen Fortschritten im 
Zuge der wissenschaftlichen und techni
schen Revolution ergeben, welche die 
Menschheit zur Zeit erlebt, 

— in der Überzeugung, daß der Bildungspro
zeß einen wesentlichen Beitrag zu sozialem 
Fortschritt, gegenseitigem Verständnis 
und zur Zusammenarbeit zwischen den 
Nationen leisten kann, 

— eingedenk der Tatsache, daß die Beseiti
gung des Analphabetismus weltweite Zu
sammenarbeit und gemeinsame Anstren
gungen erfordert, 

— in der Auffassung, daß die vollständige Be
seitigung des Analphabetismus in allen 
Regionen der Welt als vorrangiges Ziel der 
internationalen Gemeinschaft anerkannt 
werden sollte, 

— in der Überzeugung, daß die Ausarbeitung 
einer globalen Strategie für die Beseiti
gung des Analphabetismus und die Veran
staltung einer weltweiten Alphabetisie
rungskampagne in der Weltöffentlichkeit 
zu einem besseren Verständnis der ver
schiedenen Aspekte des Problems des An
alphabetismus und zu einer Intensivierung 
der Alphabetisierungs- und Bildungsan
strengungen beitragen wird, 

— mit Dank Kenntnis nehmend von dem Pro
gramm für das Internationale Alphabeti
sierungsjahr, das der Generaldirektor der 
Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur vor
gelegt hat, 

— unter Berücksichtigung der Richtlinien für 
internationale Jahre und Jahrestage, die 
die Generalversammlung in ihrem Be
schluß 35/424 vom 5. Dezember 1980 ver
abschiedet hat, 

1. erklärt das Jahr 1990 zum Internationalen 
Alphabetisierungsjahr; 

2. bittet alle Staaten, für eine ausreichende 
Vorbereitung des Internationalen Alpha
betisierungsjahres auf nationaler Ebene zu 
sorgen; 

3. empfiehlt den Sonderorganisationen, Re
gionalkommissionen und sonstigen Orga

nisationen des Systems der Vereinten Na
tionen, in ihren jeweiligen Gremien zu 
überlegen, wie sie zum Erfolg des Interna
tionalen Alphabetisierungsjahres beitra
gen könnten; 

4. bittet interessierte zwischenstaatliche und 
nichtstaatliche Organisationen, sich im 
Rahmen ihres jeweiligen Tätigkeitsbe
reichs zu bemühen, in angemessener Weise 
zur Erstellung und Durchführung nationa
ler und internationaler Programme für das 
Internationale Alphabetisierungsjahr bei
zutragen; 

5. bittet die Organisation der Vereinten Na
tionen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur, die Rolle der federführenden Orga
nisation für das Internationale Alphabeti
sierungsjahr zu übernehmen; 

6. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit 
dem Titel »Vorbereitung und Organisation 
des Internationalen Alphabetisierungsjah
res« in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
vierundvierzigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Über die operative Ziffer 5 wurde zuvor sepa
rat abgestimmt: +155; -0; =1: Vereinigte Staa
ten. 

Thomas Müntzer 

GENERALKONFERENZ DER ORGANISA
TION DER VEREINTEN NATIONEN 
FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT 
UND KULTUR (UNESCO), 24. Tagung. 
— Gegenstand: Fünfhundertster Geburts
tag Thomas Müntzers. — Resolution 18.63 
vom 13. November 1987 

Die Generalkonferenz, 
— in der Überzeugung, daß die Wertschät

zung bedeutender historischer Persönlich
keiten zur internationalen Verständigung 
und zu gegenseitiger Achtung und gegen
seitiger Kenntnis der Völker beiträgt, 

— unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Re
solution 4.351 der 18. Generalkonferenz 
die Begehung von Gedenktagen für solche 
Persönlichkeiten und Ereignisse in den 
Mitgliedstaaten, die in der Menschheits
entwicklung einen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen haben, befürwortet hat, 

— feststellend, daß 1989 der fünfhundertste 
Geburtstag des fortschrittlichen Kirchen
mannes Thomas Müntzer begangen wird, 

— in der Auffassung, daß Thomas Müntzer 
eine herausragende Persönlichkeit der 
deutschen Reformationsbewegung und 
frühbürgerlichen Revolution war, die zahl
reiche Anstöße aus anderen Ländern auf
gegriffen und ihrerseits die Geschichte Eu
ropas und der Welt mitgeprägt hat, 

— eingedenk dessen, daß das Wirken Münt
zers in seiner Einheit von theologischem 
Denken und praktischem Handeln tief von 
dem Streben nach Befreiung aus der Un
terdrückung, nach Gleichheit und Gerech
tigkeit und nach der Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Lebens für das ganze 
Volk durchdrungen war, 

— in der Auffassung, daß die Bestrebungen 
Thomas Müntzers mit den humanistischen 
Zielen und Idealen der UNESCO überein
stimmen, 

1. bittet die UNESCO und ihre Mitgliedstaa
ten, auf der breitestmöglichen Grundlage 
ihren Anteil an der Begehung des fünfhun
dertsten Geburtstages Thomas Müntzers 
zu leisten; 

2. bittet die mit der UNESCO in Verbindung 
stehenden internationalen nichtstaatli
chen Organisationen, dem fünfhundert
sten Geburtstag Thomas Müntzers gebüh
rende Aufmerksamkeit zu widmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 
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